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Maria aber bezeugt VV weiß daſs Philippine roceſs
angeſtrengt hat behu Ungiltigkeitserklärung threr zwar

Schwägerſchaft ich ungefähr ahre 1879 und
1880 Kenntnis erhalten als bei den Eheleuten (Boleslaus
und Philippine) vohnte und mit der ägerin arüber prach Ferner
finden ſich einige der prüche der Erzählung Philippinens 74  ber
ihre Vergewaltigung durch den Schwiegervater und ſie harmoniert
auch nicht vollkommen Nit den Arlegungen der Maria und
e Bruders Aus der Ortsbeſchreibung endlich das Stuprum
ſoll vollzogen worden ſein ergibt ſich, daſs S faſt unmögli ſei
daſs die drei Zeugen die traurige That hätten chen A  k  onnen auch
die üngſt vorgeführten Zeugen nden ſich theilweiſe!IM Widerſpruch
miteinander. Mehr als verdächtig iſt ſodann, daſs8  ilippine dieſen
roceſs erſt angefangen, nachdem ihr Mann, mit Schande bedeckt,
die Fremde aufgeſu hat Da endlich Eln verborgenes
Hindernis handelt obwalte die Präſumption daſs Anbetracht
aller mſtände die allenfalls Urſprüngli ungiltige Ehe Gewiſſens⸗
bereich durch Dis pens ſei aniert worden Bewe  1 auch dieſe Gründe
nicht die Giltigkeit der rage ſtehenden Ehe ſo bilden ſie doch
ein mehr als genügendes Fundament für die Entſcheidung 1101
COnstare de Hullitate und olange das feſtſteht hält die

tolerabilius St aliquosII unentwegt rundſa feſt
cCoOontra tatuta hominum dimittere COpulatos qualn COniugatos
egitime Contra statuta Domini separare“

St Andrä Kärnten Dr Hofmann
III (Beichteaſus A) Anaſtaſius der Pfarrer ener großen

Pfarrei hat Iu der terzeit viele Tage großen Beichtconcurs Da
rkennt bei mehreren Beichtkindern daſs ſie eine Lebensbeicht
nothwendig haben Augenblicklich kann Anaſtaſius ſich keine Zeit dazu
nehmen aber weiß ſich 3u helfen Er beſtellt die Einzelnen
für Ernne beſtimmte Zeit und Stunde zur nothwendigen Lebensbeicht
gibt thnen jetzt nach rweckung der Reue die Losſprechung und ent
läſst ſie Frieden.

Ein anderesmal kommt Sophie, ene ornehme Perſon,
beichten 3u Anaſtaſius; auf die rage, ob ſie einmal der EI

verſchwiegen und noch nicht gut gemacht habe, antwortet
Sophie bejahend. Anaſtaſius will dies gutmachen durch Eenne noth⸗
wendige Wiederholungsbeicht. Allein Sophie kann jetzt unmöglich
länger Beichtſtuhl bleiben, noch auch die heilige Communion
Unterlaſſen, beides Dropter Srave famae periculum. weil Bekannte
bei ihr ſind und draußen arten Sophie verſpricht, bald allein zur
Generalbeicht zu kommen. Da nimmt Anaſtaſius die nothwendige
materia absolutionis und abſolviert Sophie wie chwer Kranke,
die gegenwärtig keine vo  ändige EI machen kann.
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Bei den nächſten Exercitien theilt Anaſtaſius ſein Verfahren
ſeinem Beichtvater mit

Was ſoll der Beichtvater und B en?
Der Beichtvater ſoll zu agen, daſs Anaſtaſius, welcher des

großen Beichtconcurſes ohneweiters die Beichtkinder und
ſich ſe von der Pflicht der materiellen Vollſtändigkeit der Ci
entbindet, und für ſich eine Sünde begeht Dieſes erhellt
QAus dem von Innoc. XI verdammten Satze, welcher lautet 106e
sSacramentaliter ahSOlvere Imidiate tantum CO MN-

fessOS8 ratione magni NG poenitentium, qualis
Ver 51 gratia potest contingere IN die magli a E alicuius
festivitatis; a ut indulgentiae. Es iſt wohl wahr, daſs
Anaſtaſius Iun der Oſterzeit Beicht hört, nicht bei Gelegenheit eines
großen Feſtes oder aſſes, wie In dem verdammten Satze geſagt
wird Doch die Verdammung bezieht ſich auch auf ſeine Praxis, da
das große Feſt oder der Ablaf als Beiſpiele In dem ver⸗

urtheilten Satze angeführ ſind, und als Beiſpiele der ver.
ſchiedenen Gelegenheiten, bei welcher großer Beichteoncurs vorkommen
kann. Daraus blgt, daſs nur der allgemeine auptſatz verdammt
wurde, ni der Nebenſatz: qualis EbC. 3 da die Behauptung, die
dieſer enthält, daſs Tage eines großen Feſtes oder 0  E ern
großer Zulauf von Beichtkindern ſein könne, offenbar keine Ver—
dammung verdient. In der That, die große Zahl der Beichtkinder,
we den Beichtſtuhl umſtehen, kann In keiner Zeit ohneweiters
einen genügenden Grund leten, ́um die Ordnung de angefangenen
Beichtgerichtes 3 ſtören. Denn nach dey einſtimmigen chre der
Theologen entſchuldigt von der materiellen Beichtintegrität nur ein
ſehr (omnino) großer und zufälliger Schaden, der aus der materiellen
Vollſtändigkeit der el dem Beichtkinde, dem Beichtvater, oder
einer ritten Perſon erwachſen könnte Nun bringt aber die große
Zahl der Beichtkinder allein nicht nothwendig einen ſolchen Schaden
mit ſich denn dieſer würde hauptſächlich für die wartenden Beicht⸗
kinder entſtehen, worauf Anaſtaſius auch hindeutet, wenn ſagt
„er könne ſich keine Zeit azu nehmen“. Es kann nämlich ge·
ehen, daſs dieſe Beichtkinder ſich entweder In keiner Nothwendigkeit
3u beichten befinden, oder daſs ſie anderswo beichten können nd
daſs deshalb die materielle Vollſtändigkeit der 42 ihnen keinen
großen Schaden verurſacht. Dazu ommt, daſs QAus dieſer Praxis
die Beicht wegen des großen Zudranges der Beichtkinder ohneweiters

verkürzen El die Gefahr entſtehen kann, ein nicht disponiertes
Beichtkind loszuſprechen. Nun, wenn die Theologen (was wohl zu
beachten iſt,‚ was aber Anaſtaſius ni beachten cheint) die
Gründe aufzählen, die von der materiellen Vollſtändigkeit der El
entſchuldigen, etzen ſie voraus, daſs olche Gefahr nicht da ſei
Denn kein Schaden kann genügender Grund ſein, Um ein nicht
disponiertes Beichtkind loszuſprechen, und übrigens, wie Segneri
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(Confessore istruito II.) ganz refflich ſagt, iſt eS weit beſſer, daſs

wenige eile, als daſs man vielen Arznei verſchreibe und
niemanden eile Deshalb kann Anaſtaſius in unſerem Falle ſich
nicht von der Pfli die materielle Vollſtändigkeit der Beicht zu
beſorgen, aus dem von ihm vorgebrachten Grunde entbinden, nämlich
0b CTIeCtumM temporis. da ihm 10 bloß der großen
Zahl der Beichtkinder die Zeit fe und kann ſich von dieſer
Pflicht ſo weniger entbinden, da die Gefahr vorhanden iſt, m⸗ͤ
disponierte Beichtkinder loszuſprechen.

ami wollen wir nicht behaupten, daſs ES bei einem großen
Udrange von Beichtkindern temals dem Beichtvater rlaubt ſei,
das Wohl der wartenden Beichtkinder der materiellen Vollſtändigkeit
der Beicht vorzuziehen. es könnte in dem Falle thun, In welchem
dadurch den wartenden Beichtkindern ein ſehr großer Schaden zu⸗
gefügt würde Dieſes ergibt ſich aus der allgemeinen Egel, die
für die Entſchuldigung der materiellen Integrität der El von
den Theologen gegeben wird Uebrigens iſt dieſer Fall in dem ver⸗
urtheilten Satze nicht inbegriffen. Denn durch die Verurtheilung des
obigen 0 wurde nicht erklärt, CS ſei bei dem großen Udrange
von Beichtkindern temals rlaubt, die Beicht abzukürzen, ondern
und daſs dieſes nicht rlaubt ſei bloß des großen ulaufes,
oder, wie Berardi (Prax COnf VII) ſagt, damnatio 16E8—

Dici Ca.  V  U IN 9u COnfessarius propter diéetum COnCUTSUILI

DaSSIm IIIdIA COnfessiones, audiendo UuMmtaRA Unu vel
Iterum peccatum t I1Ilieo An absolutionem. Dem eſagten
widerſpricht auch nicht die Mahnung, die der Alfons für den
Fall eines großen Zudranges dem Beichtvater gibt NOn C1 CUTCE
6886 8 quod 2111 pOenitentes expectent, NII tune
Confessarius IIO I ohnetur ttendere 20 bonum aliorum,
86 antum 8UuI poenitentis; 10 —9u tantum ILe tune.
II OII VSIO bIO aliis rationem 681 Deo redditurus Denn
dieſe Mahnung des Kirchenlehrers bezieht ſich auf den Fall, eS
dem Beichtkinde der nöthigen Dispoſition ſe weshalb dem
Beichtvater die ſtrenge Pflicht obliegt ES zu disponieren, Ami die
Losſprechung giltig ſei In unſerem Falle aber handelt * ſich allein

die materielle Integrität der Ei eines Pönitenten, welcher
gut disponiert iſt Es iſt wohl in der ege des Bei  aters,
auch den angel der Integrität rſetzen, ſie iſt aber nicht E
abſolut und ſo groß, wie die erſtere, da die materielle Integrität
der Beicht eines gut disponierten Beichtkindes nicht zur Giltigkeit,
ſondern nur zur Erlaubthei der Losſprechung erfordert wird
Deshalb treffen in unſerem Falle nicht, wie der Alfons der
angeführten vorausſetzt, das Wohl des Bei  mnde mit dem

der anderen zuſammen, ſondern vielmehr die materielle In⸗
tegritä der E mit dem 0 der anderen, und aher iſt unſer
Fall ganz verſchieden von jenem, welchen der fons vorausſetzt.
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Sagt 10 der heilige Doctor ſe (H tr XVI 39), daſs das
Beichtkind von der materiellen Integrität der EI entſchuldigt iſt
(und deshalb vielmehr der Beichtvater ſie beſorgen), man
daraus einen großen Schaden für ES ſe oder für andere be⸗
ürchtet. Des halb iſt ES ganz gewiſs rlaubt, die El abzukürzen,
enn und inwiefern die Vollſtändigkeit der Beicht den wartenden
Beichtkindern einen großen Schaden verurſacht. Ein Beiſpiel davon
kann man bei Lehmkuhl VOI II 329 chen Nur darüber kann
man diſputieren, wie groß dieſer Schaden ſein müſſe, QAmi EY
von der Vollſtändigkeit der El en  Uldige. Was den all des
Anaſtaſius betrifft, ſo iſt unſere Meinung ölgende Wenn die Zeit
der Oſtercommunion drängt und Anaſtaſius weiß, daſs die wartenden
Beichtkinder in der Unmöglichkeit ſind, anderswo oder ſpäter dieſem
Gebote nachzukommen, ſo halten wir eS aus dieſem Grunde für
rlaubt, ern gut disponiertes Beichtkind mit Hintanſetzung der
materiellen Vollſtändigkeit der El loszuſprechen, falls, was voraus
geſetzt wird, dieſem Beichtkinde die Losſprechung nothwendig iſt Der
Grund hievon wäre, weil die des Pönitenten, das Oſtergebot

erfüllen, die Losſprechung für ihn ſo nothwendig macht, daſ Ees
rlaubt iſt, ihn auch nach unvollſtändiger El loszuſprechen.
Deshalb ſchein s, daſs dieſelbe Nothwendigkeit, auch penn ſie bei
anderen vorkommt, genüge um Vorhandenſein jene G1ectus
temporis, welcher von der materiellen Vollſtändigkeit der Beicht
entſchuldigt. Man kann nicht dagegen einwenden, daſs der Beicht⸗
Qater aus dieſem Grunde den betreffenden Beichtkindern die Er⸗
füllung des Oſtergebotes verſchieben könnte, denn dasſelbe könnte
man auch das Beichtkind ſe einwenden, was die Theologen
nicht thun

edoch lauben wir, daſs der Fall, ES Aus dieſem Grunde
rlaubt iſt, die ſonſt pflichtmäßige Beſorgung der materiellen Voll-
ſtändigkeit der EI unterlaſſen, ſehr ſelten vorkommen kann,
entweder weil der Beichtvater nicht El von der erwähnten Un⸗-
möglichkeit der Beichtkinder Kenntnis aben kann, oder eil den
meiſten Concurstagen und namentlich zur Oſterzeit S den El
kindern der gehörigen Dispoſition fe weshalb betreffs dieſer
0  en von Beichten überhaupt eit mehr das eilen, als das Eilen
0 iſt Siehe Quartalſchrift J 1892, 641
Zu ſoll der Beichtvater agen, daſs die Meinung des Ana⸗

ſtaſius, * ſei ihm rlaubt, Sophie In dieſem Falle nach einer
materiell unvollkommenen Beicht loszuſprechen, richtg ſei Die
Meinung des Anaſtaſius iſt offenbar in der ehre der Theologen
begründet, und ſo 58t auch Segneri 0) den nämlichen Fall

Darin hat Anaſtaſius gefehlt, daſs CETL aus dem Umſtande, daſs
Sophie eine ganz vo  ändige Beicht nicht ablegen kann, den Schluſs
509 (was aus ſeinem orgehen und aus dem angebrachten nach
Ihm gleichen Falle erhellt) ſei ſie deshalb, die nothwendige materia

—Linzer „Theol  prakt. Quartal  rift,“ 1I. 1896.
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absolutionis ausgenommen, von jeder weiteren Anklage threr Sünden
entſchuldiget, auch inſofern ſie ieſelbe Sine gravi famae periculo
fortſetzen kann. Das iſt aber gewi nicht 1  9 Denn die Pflicht der
materiellen Integrität der El bezieht ſich ihrem Weſen nach nicht
modo indiviso auf die Geſammtheit der vom Beichtkinde begangenen
chweren Sünden, ſondern modo diviso auf die einzelnen. Daraus
olgt, daſs auch In dem Falle, In welchem da Beichtkind aus irgend
einem Grunde von der Anklage einiger Sünden entſchuldiget iſt,
deſſenungeachtet für dasſelbe die der materiellen Integrität
der Beicht In ezug auf die anderen von ihm begangenen chweren
Sünden fortbeſteht. Deshalb ſagt Berardi der angeführten
Curandum. Ut quanto minus fieri pOssit, integritas materialis
detrimentum patiatur. Ebenſo gibt Segneri Im nämlichen Falle,
wie EL dem Anaſtaſius vorliegt, nicht als ege 0  7 en ſoll nur
die nothwendige materia absolutionis verlangen und abſolvieren,
ondern EL ſoll vom Beichtkinde die Anklage vieler chweren Sünden
erfordern, wie eS in der kurzen ihm geſtatteten Zeit möglich iſt,
und erſt dann abſolvieren So auch Anaſtaſiu Sophie be⸗
handeln müſſen Um richtig zu urtheilen, was ſie zu beichten hat,

EL nicht als ege die nothwendige materia absolutionis vor
Augen haben, ſondern die Sünden, die ſie Citra grave famae Deri-
(ulum beichten konnte Deshalb handelt EL nicht richtig, EL

Sophie, „wie eine chwer Kranke, die gegenwärtig keine vollſtändige
Beicht machen kann“, abſolviert Denn bei einer er kranken
Perſt we In der phyſiſchen oder moraliſchen Unmöglichkeit zu
prechen ſich befindet, viel eher als bei Sophie, muſs ſich der el
ater auf die nothwendige materia absolutionis beſchränken. Auch
Sophie ſagt zwar, ſie „könne jetzt unmöglich länger Iim Beichtſtuhl
leiben“ aber dies wird nicht ſo zu verſtehen ſein, daſs ſie ſich
ſofort entfernen müſſe, ondern nur, daſs ſie die ganze nach ihrem
Ermeſſen zu einer vollſtändigen Lebensbei nothwendige Zeit im
Beichtſtuhl nicht leiben kann.

Zum Uſſe bemerken wir noch, daſs, wenn Anaſtaſius ſeiner
Pflicht gemã die Urze Zeit, die zweifelsohne ihm zu Gebote ſtand,
benützt ätte, eS ihm bei einem 0  en Beichtkinde vielleicht ogar
möglich geweſen wäre, eine, wenn nicht nach der Anſicht der Sophie,
ſo doch nach den Erforderniſſen des Bußſacramentes vollſtändige
＋ abzunehmen.

Aus der achom ius.
(Verrechnung von Reiſeſpeſen Der gen einer

Geſellſchaft kann, EL will, auf der Eiſenbahn die zweite agen⸗
claſſe benützen; denn die Geſellſchaft ordert nicht, daſs ETL die dritte
Claſſe benütze. Er aber ährt thatſächlich nur ritter Claſſe, ver⸗
rechnet dann aber der Geſellſchaf den Lei der weiten Claſſe und

den Ueberſchuſs In die eigene Taſche Es rag ſich ob In


